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Die Mietkaution:
Oft ein Grund zum großen Streit
zwischen Vermieter und Mieter

Wir haben in Ihrem VermieterBrief immer
wieder darauf hingewiesen, dass Sie als
Vermieter auf jeden Fall eine Mietkaution
mit Ihrem neuen Mieter im Mietvertrag
vereinbaren sollten.
Die Mietkaution ist gesetzlich in § 551
BGB geregelt und darf maximal drei Net-
to-Kaltmieten betragen.

Obwohl es diese eindeutige rechtliche
Grundlage gibt und sich viele Oberge-
richte und auch der BGH mit der Miet-
kaution in vielen Urteilen auseinander-
gesetzt haben, gibt es immer wieder
Streitigkeiten zwischen Vermieter und
Mieter wegen der Mietkaution. Oftmals
dreht sich der Streit um den Zeitpunkt der
Rückzahlung am Ende des Mietverhält-
nisses. Aber auch praktische Fragen der
Hinterlegung und ausstehende Forderun-
gen von Vermietern führen immer wieder
zu Unsicherheit und Streitigkeiten.

Das sind wesentliche Streitpunkte – und
das sagen die Gerichte dazu:

Der Mieter löst die Kaution
während der Mietzeit selbst auf

Der Vermieter muss es nicht akzeptieren,
dass der Mieter das von ihm errichtete
Kautionskonto ohne Rücksprache auflöst
und den Geldbetrag während des laufen-
den Mietverhältnisses abhebt. Diese
Handlungsweise des Mieters ist aus Sicht
des Landgerichts München I eine erheb-
liche Pflichtverletzung des Mietverhält-
nisses und kann zu einer berechtigten
Kündigung durch den Vermieter führen.

Fundstelle:

LG München I, Urteil v. 23.11.2022,

14 S10546/22

Keine Forderung mehr aus dem
Mietverhältnis – Mieter hat
Anspruch auf Rückzahlung der
Kaution

Wenn dem Vermieter nach Ende des Miet-
verhältnisses offensichtlich keine Forde-
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Freiburg, im November 2025

Der Herbst der Entscheidungen ist da!

Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

die Bundesregierung ist
seit Februar 2025 im
Amt und hat sich viel
vorgenommen. Der
Bundeskanzler ruft den
Herbst der Reformen
aus. Da lohnt es sich, als

Vermieter auf die geplanten Änderungen im
Mietrecht genau hinzusehen.

Wie in vielen anderen Bereichen hat die Re-
gierung auch für das Mietrecht eine Experten-
gruppe einberufen, die am 16.9.2025 zum
ersten Mal tagte. Die Themen, mit denen sich
die Experten beschäftigen sollen, hat das Jus-
tizministerium vorgegeben: Überarbeitung
der gesetzlichen Mietwucher-Vorschriften,
Bußgeldvorschiften bei der Nichteinhaltung
der Mietpreisbremse und die Erarbeitung ei-
ner Nachfolgeregelung für die Mietpreis-
bremse. Diese läuft 2029 aus.

Fraglich bleibt, an welcher Stelle es für Sie als
Vermieter künftig rechtlich einfacher werden
soll oder Sie gar Unterstützung erfahren werden.

Das ist nicht nachvollziehbar. Private Eigentü-
mer und Vermieter tragen in Deutschland eine
enorme soziale Verantwortung. Doch diese
Verantwortung entsteht nicht erst durch den
bekannten Satz „Eigentum verpflichtet“ aus
dem Grundgesetz, sie ist längst gelebte Reali-
tät. Private Eigentümer pflegen oft eine enge
und persönliche Bindung zu ihren Mietern. Sie
kennen die Menschen, die in ihren Wohnun-
gen leben, nehmen Rücksicht auf individuelle
Bedürfnisse und sind erreichbar, wenn es Fra-
gen oder Probleme gibt. Dieses Miteinander
schafft Vertrauen und stärkt den sozialen Zu-
sammenhalt in den Nachbarschaften. Private
Vermieter leisten damit einen wichtigen Bei-
trag zum sozialen Frieden in Deutschland.
Dies sollte die Politik in den Blick nehmen!

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser
Ausgabe und noch eine schöne Herbstzeit!

Ihr

Markus Arendt
Rechtsanwalt
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rungen mehr gegen den Mieter zustehen
– beispielsweise noch rückständige Miete,
ausstehende Nebenkosten oder Scha-
densersatzforderungen durch Beschädi-
gungen in der Mietsache – dann hat der
Mieter als Vertragspartner auch einen An-
spruch auf Rückzahlung der Kaution.

Das Oberlandesgericht Dresden hat sich
in einem aktuellen Fall vor allem das
Übergabeprotokoll bei der Rückgabe der
Wohnung genau angesehen. Im Pro-
tokoll stand: „Übergabe erfolgt im Zu-
stand besenrein ohne Mängel“. Für die
Richter in Dresden hatte der Vermieter
mit dieser Feststellung im Protokoll
schriftlich dokumentiert, dass keine An-
sprüche mehr bestehen. Die Richter sa-
hen darin sogar ein negatives Schuld-
anerkenntnis des Vermieters. Der
Vermieter musste die Mietkaution voll-
ständig zurückzahlen.

Fundstelle:

OLG Dresden, Urteil v. 7.9.2022, 5 816/22

Schadensersatzforderung ist
verjährt – keine Verrechnung
mit der Kaution

Es ist rechtlich anerkannt, dass auch eine
Verrechnung erklärt werden kann, wenn
Forderungen verjährt sind. Im Fall der
Mietkaution gilt dies jedoch nicht. Wenn
der Vermieter Schadensersatzforderun-
gen nicht vor Eintritt der Verjährung gel-
tend macht – und dafür mit der Kaution
aufrechnet, ist eine Verrechnung nach
Eintritt der Verjährung nicht mehr mög-
lich.

Das Amtsgericht Ludwigsburg hat dies in
einem Fall um eine Rollladenreparatur
und eine Überprüfung der Elektroinstalla-
tion festgestellt. Schadensersatzforde-
rungen waren bei der Aufrechnung des
Vermieters mit der Kaution bereits ver-
jährt. Der Mieter erhielt nach dem Urteil
des Amtsgerichts die Kaution zurück.

Fundstelle:

AG Ludwigsburg, Urteil v. 30.8.2022, 3C449/22

Geltendmachung von
Ansprüchen nach Fristablauf

Wir hatten über ein Grundsatzurteil des
Bundesgerichtshofs hier im Vermieter-
Brief berichtet. Der BGH hat die Rechte
von Vermietern bei der Abrechnung der
Mietkaution gestärkt.

In dem Verfahren ging es um die Frage,
ob ein Vermieter auch nach Ablauf der
6-monatigen Verjährungsfrist noch Scha-
densersatzansprüche gegen die Kaution
aufrechnen darf.

Der BGH stellte fest, dass diese Frist
durchaus auch länger als ein halbes Jahr
sein kann. Konkret hatte sich der Vermie-
ter auf Schadensersatzansprüche wegen
einer Beschädigung der Wohnung beru-
fen, für die er mit der Kaution aufrech-
net.

Der Vermieter hatte die 6- Monatsfrist
um knapp zwei Wochen bei der Ver-
rechnung überschritten. Der BGH sah in
diesem Einzelfall kein Problem bei der
Überschreitung der kurzen Verjährungs-
frist.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 10.7.2024, VIII ZR 184/23

Trotz dieses vermieterfreundlichen BGH-
Urteils sollten Sie Schadensersatzansprü-
che nach Beendigung des Mietverhältnis-
ses innerhalb der 6-Monatsfrist geltend
machen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ge-
richte im Einzelfall auf das Urteil des
Amtsgerichts Ludwigsburg verweisen
und eine Verrechnung der Mietkaution
mit verjährten Schadensersatzforderun-
gen nicht mehr zulassen.

Hände weg von der Mietkaution
während des laufenden
Mietverhältnisses!

Es versteht sich von selbst, dass die Miet-
kaution während der Dauer des Mietver-

hältnisses vom Vermieter nicht in An-
spruch genommen werden kann.

Ein pfiffiger Vermieter hatte im Mietver-
trag jedoch ausdrücklich schriftlich ver-
einbart, dass es dem Vermieter gestattet
sei, während des laufenden Mietverhält-
nisses die Kaution zur Befriedigung strei-
tiger Forderungen zu verwerten.

Im Detail sah der Vertrag vor, dass der
Mieter nach einer Entnahme der Kaution
durch den Vermieter das Kautionskonto
wieder bis zum ursprünglichen Betrag
hätte auffüllen müssen.

Der BGH hat diese vertragliche Regelung
als unwirksam erachtet. Argument der
Richter in Karlsruhe:

Eine solche vertragliche Regelung wider-
spricht dem Treuhandcharakter der Kau-
tion.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 7.5.2014, VIII ZR 234/13

Mietkaution versehentlich dem
Makler gezahlt

Ein Mieter zahlt die Kaution versehentlich
nicht an den Vermieter, sondern an den
Makler.

Damit war der Vermieter nicht einver-
standen. Er forderte den Betrag weiterhin
vom Mieter und richtete außerdem ein
Herausgabeverlangen an den Makler.
Die Herausgabe an den Makler hätte der
Vermieter nicht gleichzeitig geltend ma-
chen sollen.

Das Landgericht Köln sah darin eine
nachträgliche Genehmigung des Geld-
empfangs durch den Makler.

Der Mieter musste die Mietkaution nicht
noch einmal bezahlen.

Fundstelle:

LG Köln, Urteil v. 6.12.2018, AZ 1 S 297/17
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Insolvenz des Mieters:
Das müssen Sie wissen!

Die Zahl der Privatinsolvenzen in
Deutschland ist im Jahr 2024 weiter ge-
stiegen, und zwar auf 99.991 Fälle, was
einem Anstieg von 6,6% im Vergleich zu
2023 entspricht.

Dies ist vor allem auf höhere Lebenshal-
tungskosten und eine unzureichende
Rente zurückzuführen, die ältere Men-
schen besonders stark trifft.

Experten erwarten für das laufende Jahr
einen weiteren Anstieg über 100.000
Fälle. Statistisch ist die Altersgruppe der
über 61-Jährigen überdurchschnittlich
von steigenden Insolvenzen betroffen.

Die starke Zunahme der Privatinsolven-
zen trifft insbesondere auch viele Vermie-
ter. Sie erhalten von ihren insolventen
Mietern, die eine Privatinsolvenz durch-
laufen, keine Miete.

Was ist eine Privatinsolvenz?

Eine Privatinsolvenz, auch Verbraucherin-
solvenzverfahren genannt, ist ein verein-
fachtes Insolvenzverfahren für Privatper-
sonen, die zahlungsunfähig sind.

Das Ziel ist, eine gleichmäßige Befriedi-
gung der Forderungen der Gläubiger zu
ermöglichen und dem Schuldner durch
eine Restschuldbefreiung nach einer be-
stimmten Frist eine schuldenfreie Zukunft
zu ermöglichen.

Wann ist eine Privatinsolvenz
notwendig?

Wenn eine Person ihre Schulden nicht
mehr begleichen kann, ist die Privatinsol-
venz ein Weg, um wieder schuldenfrei zu
werden. Das Verfahren wird auf Antrag
des Schuldners bei Gericht eröffnet und
soll eine faire Lösung für Schuldner und
Gläubiger schaffen.

Können Sie wegen des Privat-
insolvenzverfahrens kündigen?

Die Einleitung oder Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens berechtigt zunächst
nicht, das Mietverhältnis zu kündigen.
Bei Zahlungsverzug ist eine Kündigung
unter Beachtung der Regelung in der In-
solvenzordnung möglich. Wegen eines
Mietrückstandes vor Beantragung des In-
solvenzverfahrens ist eine Kündigung zu-
nächst nicht möglich.

Dem Vermieter wird gem. § 112 InsO
verboten, das Mietverhältnis wegen Zah-
lungsverzuges zu kündigen, wenn dieser
bereits im Zeitpunkt der Insolvenz-
antragsstellung eingetreten ist. Sollte der
Vermieter Kenntnis erlangen, dass sich
die Vermögensverhältnisse des Mieters
verschlechtern, ist eine Kündigung eben-
falls nicht möglich.

Sollten Sie im Mietvertrag eine Klausel
aufgenommen haben, wonach das Ver-
tragsverhältnis automatisch endet, wenn
ein Insolvenzantrag gestellt wird oder ein
Insolvenzverfahren eröffnet wird, kön-
nen Sie auf diese Vertragsklausel keine
Kündigung stützen. Die Rechtsprechung
geht davon aus, dass solche Klauseln un-
wirksam sind.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens
kann bei einem Rückstand von zwei Mo-
natsmieten die fristlose Kündigung aus-
gesprochen werden.

Wie reagiert der Insolvenzver-
walter?

Der Insolvenzverwalter darf ein Wohn-
raummietverhältnis nicht kündigen. Er
hat gem. § 109 Abs. 1 Satz 2 InsO die
Möglichkeit, dem Vermieter zu erklären,
dass nach Ablauf der normalerweise gel-
tenden dreimonatigen Kündigungsfrist,

Mietzinsansprüche nicht mehr im Insol-
venzverfahren geltend gemacht werden
können.

Nach Abgabe der vorgenannten Erklä-
rung kann das Mietverhältnis wegen ei-
nes Mietrückstandes von mehr als zwei
Monaten unter bestimmten Vorausset-
zungen gekündigt werden, wenn der
Mieter keine Nachzahlung vornimmt.

Gilt das Vermieterpfandrecht
auch bei der Insolvenz des
Mieters?

Als Vermieter können Sie bei rückständi-
gen Forderungen aus dem Mietverhältnis
Ihr Pfandrecht an den eingebrachten Sa-
chen des Mieters geltend machen. Das
Pfandrecht bezieht sich jedoch nur auf
die der Pfändung unterworfenen Sachen.

Die Wohnungseinrichtung und die Sa-
chen des Mieters sind meist unpfändbar,
sodass dieses Vorgehen nur in besonde-
ren Einzelfällen sinnvoll ist.

Was gilt bei ausstehenden
Betriebskosten?

Rückständige Betriebskosten müssen
nach dem Zeitpunkt der Insolvenzeröff-
nung aufgeteilt werden.

Die bis zur Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens entstandenen Betriebskosten
können lediglich zur Insolvenztabelle an-
gemeldet werden.

Nach Insolvenzeröffnung ist der Insol-
venzverwalter bis zum Ablauf der in der
Freigabeerklärung gem. § 109 Abs. 1
Satz 2 InsO angegebenen Frist verpflich-
tet, diese Kosten zu bezahlen, wenn sie Ihr
Mieter nicht zahlen sollte. Danach können
Sie lediglich Ihren Mieter auf Zahlung der
Betriebskosten in Anspruch nehmen.



Ihr Zuhause im Internet: www.haufe.de/immobilien4 |

November 2025 Zuverlässig · Vertraulich · Aktuell Der VermieterBrief

Was passiert mit der Kaution in
der Insolvenz?

Eine Kaution, die der Mieter bei Ab-
schluss des Mietvertrages geleistet hat,
kann mit bestehenden Verbindlichkeiten
verrechnet werden.

Mein Tipp

Sobald Ihr Mieter mit der Zahlung der
Miete in Verzug gerät oder eine Be-
triebskostennachzahlung nicht pünkt-
lich leistet, sollten Sie unverzüglich das
Gespräch mit dem Mieter suchen, um

sich ein genaueres Bild von der finan-
ziellen Lage des Mieters zu machen.
Sofern die Situation für Sie nicht zu
klären ist oder sich der Rückstand er-
höht, sollten Sie eine Kündigung des
Mietvertrages wegen Zahlungsver-
zugs aussprechen.

Vorweggenommene Erbfolge:
Soll die Immobilie bereits zu Lebzeiten an Kinder oder
Verwandte übergehen?

Immer häufiger beschäftigen sich Eltern
noch zu Lebzeiten mit der Verteilung ih-
res Vermögens. Die Immobilieneigentü-
mer in dieser Gruppe stehen dann vor der
schwierigen Frage, ob sie bereit sind, eine
Immobilie noch zu Lebzeiten auf Kinder,
Enkelkinder oder sonstige Angehörige zu
übertragen.

Die gute Nachricht: Selbst, wenn Sie Ihre
Immobilie – ob selbstgenutzt oder vermie-
tet – zu Lebzeiten überschreiben, muss
das nicht unbedingt bedeuten, dass Sie
sich vollständig von ihr trennen. Im
Schenkungsvertrag lassen sich viele Rege-
lungen zu Ihren Gunsten aufnehmen.

Unabhängig von den jeweiligen persönli-
chen Beweggründen ist es allerdings not-
wendig, Chancen und Risiken der Schen-
kung einer Immobilie zu Lebzeiten
intensiv abzuwägen.

Wichtig ist zunächst jedoch die Eigenprü-
fung: Welche Ziele verfolgen Sie mit der
Schenkung zu Lebzeiten?

Die Schenkung einer vermie-
teten Immobilie

Wenn Sie Teile Ihres Vermögens bereits
zu Lebzeiten an Familienmitglieder oder
andere Personen verschenken, handelt es
sich im juristischen Sprachgebrauch um
eine sogenannte „vorweggenommene
Erbfolge“.

Unter der „vorweggenommenen Erbfol-
ge“ versteht man i.d.R. alle Schenkungen
unter Lebenden, die in der Erwartung
vorgenommen werden, dass der Be-
schenkte im Erbfall das Vermögen ohne-
hin erhalten würde. Mit der Schenkung
von Immobilien zu Lebzeiten können Sie
verschiedene Ziele erreichen:

Reduzierung der Steuerlast: Steuerli-
che Überlegungen sind in den meisten
Fällen der vorweggenommenen Erbfolge
ein wichtiges Motiv. Das Schenkungs-
und Erbschaftssteuerrecht enthält viele
Steuervergünstigungen, Steuerbefrei-
ungen und Freibeträge sowie günstige
Steuersätze.

Es kommt dabei jeweils auf die Nähe des
Verwandtschaftsverhältnisses zum
Schenker an. Durch eine rechtzeitige
Übertragung können Sie die schenkungs-
steuerlichen Freibeträge alle 10 Jahre
wieder nutzen.

Erhaltung des Familienvermögens:
Immobilienbesitz, ein Unternehmen oder
Kunstsammlungen werden im Erbfall
nicht selten zerschlagen. Eine durch-
dachte Übertragung zu Lebzeiten auf die
nächste – sogar manchmal auf die über-
nächste Generation – kann nicht nur eine
Zerschlagung von Vermögenswerten un-
terbinden, sondern auch dabei helfen,
einen Nachlassstreit unter den Angehöri-
gen zu vermeiden.

Versorgung des Schenkers und seiner
Familie: Ein häufiges Motiv für die Über-
tragung von Familienbesitz ist, dass der
Schenker als „Gegenleistung“ von den
Kindern/Vertragspartnern für sich und
seinen Partner eine Versorgung im Krank-
heits- und Pflegefall vertraglich verein-
baren will. Aber auch andere Familien-
mitglieder, z.B. Minderjährige oder
behinderte Kinder, können im Rahmen
der vorweggenommenen Erbfolge bes-
ser abgesichert werden als dies u.U. auf
den Todesfall möglich ist.

Pflichtteilsminderung: Das Problem bei
Grundbesitz ist oftmals, dass dieser zwar
einen erheblichen Wert im Einzelfall hat,
im Erbfall allerdings aus ihm sehr schwer
liquide Mittel zur Begleichung von
Pflichtteilsansprüchen oder der Steuer-
last finanziert werden können.

Oftmals müsste die Immobilie dann ver-
äußert werden, um diese Ansprüche zu
befriedigen. Ziel einer vorweggenom-
menen Erbfolge ist es deshalb auch, ver-
tragliche Regelungen zum Ausschluss
oder zur Reduzierung der Pflichtteilshaf-
tung zu treffen. Hierbei hilft die gesetzliche
Regelung, wonach der Wert einer Schen-
kung jährlich um zehn Prozent abschmilzt.

Beispiel: Wurde fünf Jahre vor dem Erb-
fall eine Immobilie im Wert von
300.000 EUR übertragen, hat diese für
den Pflichtteilsergänzungsanspruch nur
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noch einen Wert in Höhe von 50% von
300.000 EUR = 150.000 EUR.

Vermeidung des Sozialhilferegresses:
Wenn der Schenker wegen einer dauer-
haften Erkrankung ins Pflegeheim muss
und die Pflegeheimkosten teilweise
durch die Sozialhilfe übernommen wer-
den, muss er zunächst das eigene Ver-
mögen einsetzen.

Der Sozialhilfeträger kann einen Rückfor-
derungsanspruch des Schenkers gegen
den Beschenkten aber nur innerhalb von
zehn Jahren nach der erfolgten Schenkung
auf sich überleiten. Durch eine rechtzeitige
Schenkung geht der Sozialhilfeträger letzt-
lich nach Ablauf von zehn Jahren leer aus.

Die Steuer im Auge behalten

Die rechtlichen Grundlagen für die
Besteuerung von Schenkungen und Erb-
schaft sind im Erbschafts- und Schen-
kungssteuergesetz, im Bewertungs-
gesetz sowie in einer Vielzahl von
Richtlinien und Hinweisen geregelt.

Das Bewertungsgesetz regelt, welchen
steuerlichen Wert ein Vermögensgegen-
stand hat. Bei Geld ist das selbstverständ-
lich klar: Den Wert des Geldbetrags.
Wenn sie aber ihrem Kind ein Grundstück
schenken, steht der steuerliche Wert nicht
ohne Weiteres fest und lässt sich auch
nicht ohne Weiteres berechnen. Das Be-
wertungsgesetz (BewG) enthält Regelun-
gen, nach denen der Wert des geschenk-
ten Grundstücks festgestellt wird.

Wenn der Schenker oder der Beschenkte
in Deutschland seinen Wohnsitz oder den
gewöhnlichen Aufenthalt haben, findet
immer deutsches Schenkungssteuerrecht
Anwendung.

Deutsches Schenkungsrecht findet darü-
ber hinaus auch Anwendung, wenn
deutsche Staatsangehörige sich nicht
länger als fünf Jahre dauernd im Ausland
aufgehalten haben, ohne in Deutschland
einen Wohnsitz zu haben. Bei der unbe-
schränkten Steuerpflicht kommt es nicht
in erster Linie darauf an, ob der Schenker
oder die Beschenkte die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen, vielmehr kommt
es auf den Wohnsitz an.

Wenn Mietobjekte verschenkt werden,
gelten die gleichen Freibeträge wie bei
selbst genutzten Häusern und Wohnun-
gen. Allerdings werden bei zu Wohnzwe-
cken vermieteten Objekten bei einer
Schenkung nur 90% des Verkehrswertes
als Besteuerungsgrundlage für die Schen-
kungssteuer angesetzt. Bei einer Immobi-
lie mit einem Wert von beispielsweise
500.000 EUR reduziert sich also der steu-
erlich maßgebliche Wert auf 450.000 EUR.

Das ist zur Steuer wichtig:
Freigrenzen nutzen

Übersteigt der Wert der Schenkung den
Freibetrag, so kann der Schenker alle
zehn Jahre eine Schenkung gewähren
und dadurch den Nachlass reduzieren.
Mit dieser Gestaltungsvariante vermeidet
er mögliche Erbschaftssteuern.

Die Höhe der Freibeträge einer Schen-
kung entspricht dem jeweiligen Frei-
betrag bei einer Erbschaft. Der Erblasser
kann seinen Kindern eine Wohnung oder
ein Grundstück im Wert von 400.000 EUR
schenken. Im Erbfall haben diese Kinder
wieder eine Freigrenze von 400.000 EUR.

Theoretisch vererben sich so alle zehn
Jahre mit einer Schenkung an leibliche
Kinder bis zu 400.000 EUR je Kind, ohne
Steuern zu bezahlen. Liegt die Schenkung
beim Erbfall allerdings weniger als zehn
Jahre zurück, so wird die Schenkung
steuerlich zum potenziellen Erbe dazuge-
zählt. Steuerlich motivierte Schenkungen
müssen also rechtzeitig erfolgen!

Für die Berechnung des Pflichtteils gilt:
Schenkungen zählen ganz oder ab-
schmelzend in Teilen zum Nachlass,
wenn diese weniger als zehn Jahre zu-
rückliegen. Wenn von zwei Kindern nur
ein Kind eine Schenkung bekommt,
könnte das andere Kind bei einem Erbfall
innerhalb von zehn Jahren nach der
Schenkung den Pflichtteilsergänzungs-
anspruch geltend machen.

Mein Tipp

Sie sollten rechtzeitig prüfen, ob Sie
Immobilien bereits zu Lebzeiten an
Ihre Kinder oder Verwandte über-
tragen. Und Sie sollten sich für die
komplexen Fragen von Fachleuten,
beispielsweise Steuerberatern oder
Rechtsanwälten, beraten lassen.

Beheizung der Wohnung:
Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und
Vermieter?

Wenn die Tage kürzer und die Nächte
kälter werden, kommt es in Mietverhält-
nissen nicht selten zu Auseinanderset-
zungen über die Heizung. Manche Mieter

beklagen, dass die Wohnung nicht aus-
reichend warm wird, andere erwarten,
dass die Heizkörper bereits im September
laufen, während Vermieter sich auf feste

Heizperioden berufen. Dabei ist die
Rechtslage nicht im Gesetz festgeschrie-
ben, sondern vor allem durch die Ge-
richte entwickelt worden. Und diese ha-
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ben klare Vorgaben formuliert, an denen
sich Vermieter orientieren können und
sollten!

Die wichtigste Frage lautet: Welche Tem-
peraturen muss eine Wohnung über-
haupt erreichen können? Nach ständiger
Rechtsprechung liegt die Pflicht des Ver-
mieters darin, sicherzustellen, dass wäh-
rend der Heizperiode – i.d.R. vom 1.
Oktober bis zum 30. April – in den
Wohnräumen Temperaturen von min-
destens 20 8C möglich sind. In Bädern
oder Duschräumen verlangen die Ge-
richte sogar 21 8C. Nachts darf die Tem-
peratur zwar abgesenkt werden, aber
auch hier gilt: Unter 18 8C darf es nicht
werden. Diese Werte hat etwa das Land-
gericht Berlin schon 1998 verbindlich
festgelegt (Urteil v. 26.5.1998, Az. 64 S
266/97). Bestätigt wurde dies später
auch vom Amtsgericht Köln, das 2016
betonte, dass selbst in der Nacht eine
Mindesttemperatur von 18 8C erreichbar
sein muss (Urteil v. 5.7.2016, 205 C
36/16).

Heizpflicht auch außerhalb der
Heizperiode?

Doch was gilt, wenn es schon im Septem-
ber ungewöhnlich kalt wird oder der
Winter bis in den Mai reicht? Auch hierfür
hat die Rechtsprechung Antworten ge-
funden: Wird es über mehrere Tage hin-

weg draußen deutlich kühler – i.d.R.,
wenn die Außentemperatur unter 12 8C
sinkt – muss der Vermieter die Heizung in
Betrieb nehmen, selbst wenn die Heiz-
periode offiziell noch nicht begonnen
hat. Der Mieter darf darauf vertrauen,
dass die Wohnung jederzeit zum ver-
tragsgemäßen Gebrauch tauglich ist. Tut
der Vermieter das nicht, liegt ein Mangel
der Mietsache vor (§ 536 BGB) – mit der
Folge, dass der Mieter die Miete mindern
darf. In Extremfällen, etwa bei einem
kompletten Heizungsausfall mitten im
Winter, haben Gerichte sogar Min-
derungsquoten von bis zu 100% aner-
kannt.

Welche Pflichten treffen die
Mieter?

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Ver-
antwortung allein beim Vermieter liegt.
Auch der Mieter muss seinerseits ange-
messen heizen und lüften, um Schäden
an der Mietsache zu verhindern. Unter-
lässt er dies, etwa indem er Räume stän-
dig auskühlen lässt oder kaum lüftet,
trägt er das Risiko für entstehende Feuch-
tigkeitsschäden. Ebenso trifft ihn eine
Pflicht zur unverzüglichen Mängelanzei-
ge: Stellt er fest, dass die Wohnung nicht
warm genug wird, muss er den Vermieter
sofort informieren. Nur dann ist er später
berechtigt, eine Mietminderung geltend
zu machen.

Handlungspflichten für
Vermieter

Für Vermieter ergibt sich daraus ein klarer
Handlungsrahmen. Sie sind verpflichtet,
die Heizungsanlage rechtzeitig instand zu
setzen und regelmäßig warten zu lassen.
Gerade zu Beginn der Heizperiode emp-
fiehlt es sich, einen Wartungsvertrag mit
einem Fachunternehmen abzuschließen
und den ordnungsgemäßen Betrieb do-
kumentieren zu lassen. So sind Sie im
Streitfall auf der sicheren Seite und kön-
nen belegen, dass die technischen Vo-
raussetzungen erfüllt waren.

Mein Tipp

Sorgen Sie frühzeitig für eine funk-
tionstüchtige Heizungsanlage und las-
sen Sie sich Wartung und Einstellung
der Mindesttemperaturen schriftlich
bestätigen. Bei Störungen im Winter
sollten Sie unverzüglich reagieren –
notfalls auch mit einem Heizungs-Not-
dienst. Damit vermeiden Sie nicht nur
Mietminderungen, sondern schützen
zugleich Ihre Immobilie vor Feuchtig-
keitsschäden. Und vergessen Sie nicht,
Ihre Mieter darauf hinzuweisen, dass
auch sie verpflichtet sind, die Woh-
nung angemessen zu beheizen und
zu lüften. So lassen sich viele Konflikte
von vornherein vermeiden.

Die Frist zur Abrechnung der Betriebskosten für 2024
läuft ab!: Können Sie den Verteilungsschlüssel noch
ändern?

Wie alle Jahre wieder trifft den Vermieter
die leidige Verpflichtung, dem Mieter die
Abrechnung über die Betriebskosten des
Vorjahres bis spätestens zum 31. Dezem-
ber zuzustellen.

Bei der Zusammenstellung der Kosten
kann im Einzelfall die Idee aufkommen,
den Abrechnungsmaßstab zu ändern und

beispielsweise von einer Abrechnung
nach Wohnfläche auf eine Abrechnung
nach Personenzahl umzustellen.

Aber ist eine solche Vorgehensweise
überhaupt rechtens? Mit dieser Frage hat
sich aktuell das Amtsgericht Hanau in
einem Rechtsstreit beschäftigt. Die Ant-
wort der hessischen Richter ist eindeutig.

Darum geht es vor Gericht

In der Klage ging es um die Zahlung nicht
geleisteter Miete mitsamt Nachforderun-
gen aus mehreren Betriebskostenabrech-
nungen. Diesen hielt der Mieter entgegen,
dass die Abrechnung bei mehreren Positio-
nen geänderte Verteilungsschlüssel auf-
wies, was zu höheren Kosten geführt hätte.
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Der frühere Eigentümer hatte die ver-
brauchsabhängigen Kosten nach Personen-
anzahl umgelegt und die restlichen Be-
triebskosten nach Wohnfläche. Mit dem
neuen Eigentümer wurde dies auf eine
Abrechnung im Wesentlichen nach Wohn-
fläche umgestellt. Nach dem bisherigen
Verteilungsschlüssel hätte sich jedoch zu-
gunsten des Mieters ein Guthaben ergeben.

Der Mieter machte somit im Gegenzug
die bei ihm angefallenen Rechtsanwalts-
kosten für die Rüge der Falschabrechnun-
gen geltend und hat mit noch ausstehen-
den Mietzahlungen und verbleibenden
Forderungen auf Betriebskosten die Auf-
rechnung erklärt.

Der Vermieter verliert den
Rechtsstreit

Die Richter in Hanau haben die Klage des
Vermieters abgewiesen, weil der Mieter

die geänderte Kostenverteilung zu Recht
gerügt habe.

Mit der Festlegung der Abrechnung nach
Personenanzahl durch den alten Eigentü-
mer war diese Wahl des Abrechnungs-
schlüssels ab der ersten Abrechnung
bindend. Für eine andere Abrechnungs-
variante hätte es einer Vereinbarung zwi-
schen den Parteien bedurft.

Nach Ansicht des Gerichts lagen die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Än-
derung des Verteilungsschlüssels nicht
vor, weil jedenfalls eine entsprechende
vorherige Erklärung nicht vorgelegen ha-
be, Daher war der Fall für das Amts-
gericht Hanau klar. Für den Vermieter
kam es jedoch noch schlimmer. Er verlor
nicht nur die Klage, sondern muss auch
die außergerichtlichen Anwaltskosten
des Mieters zusätzlich zu den Kosten des
Rechtsstreits zahlen.

Fundstelle:

AG Hanau, Urteil v. 15.8.2025, 32 C 16/25

Mein Tipp

Bei der Festlegung des Verteilungs-
schlüssels sind Sie an die rechtliche
Vorgabe in § 556a BGB gebunden.
Dieser regelt den Abrechnungsmaß-
stab für Betriebskosten in Mietver-
hältnissen. Grundsätzlich werden Be-
triebskosten nach der Wohnfläche
umgelegt, wobei verbrauchsabhän-
gige Kosten nach dem individuellen
Verbrauch verteilt werden. Sie kön-
nen jedoch in Textform eine ver-
brauchsabhängige Umlage bestim-
men, müssen aber den Mieter über
die Änderung informieren und dies
vor Beginn eines Abrechnungszeit-
raums tun.

Aus der Praxis – für die Praxis:
Sie fragen, wir antworten

Ihre Frage: In einer Mietwohnung gab
es kürzlich einen Defekt an der Toiletten-
spülung. Die Mieter haben selbst einen
Handwerker bestellt und eine Reparatur
veranlasst, ohne uns zu informieren. Die
Rechnung haben wir danach bekommen!
Wir meinen, die Mieter hätten uns zu-
nächst den Schaden melden müssen.
Wir wohnen zwar nicht am Ort, wären
aber erreichbar gewesen. Wie ist die
Rechtslage?

Unsere Antwort: Grundsätzlich ist Ih-
nen zuzustimmen, dass Mieter Schäden
zunächst dem Vermieter melden sollen,
damit dieser geeignete Maßnahmen zur
Behebung einleiten kann. Es kann aber
durchaus Umstände geben, die den Mie-
ter berechtigen oder sogar verpflichten,
unmittelbar tätig zu werden. Der jewei-
lige Einzelfall ist für eine Bewertung na-
türlich maßgebend. Konkret beziehen

wir uns auf ein aktuelles Urteil des Amts-
gericht Bernau. Folgender Sachverhalt
lag vor: Ein Mieter hatte die defekte Toi-
lettenspülung reparieren lassen, ohne
den Vermieter zuvor zur Beseitigung des
Mangels aufgefordert zu haben. Die Kos-
ten i.H.v. 394,19 EUR wollte er dennoch
vom Vermieter erstattet haben. Da der
Vermieter die Forderung nicht beglei-
chen wollte, reichte der Mieter eine Zah-
lungsklage ein. Mit Erfolg! Das Amts-
gericht entschied, dass dem Mieter ein
Aufwendungsersatzanspruch gem.
§ 536a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 1 BGB gegen
den Vermieter zusteht. Zwar hatte der
Mieter den Vermieter nicht ordnungs-
gemäß über den Mangel gem. § 536c
BGB informiert. Der Mieter war aber
gem. § 536a Abs. 2 Nr. 2 BGB dennoch
berechtigt, die defekte Toilettenspülung
trotz fehlendem Verzug reparieren zu las-
sen. Denn dem Mieter war nicht zuzumu-

ten, auf ein Tätigwerden des Vermieters
zu warten, um nach ungewisser Zeit-
dauer die Funktionsfähigkeit der Toilette
herzustellen.

Fundstelle:

AG Bernau, Urteil v. 4.4.2025, 10 C5 113/24

Ihre Frage: Seit 5 Jahren sind wir durch
eine Erbschaft Eigentümer eines Mehr-
familienhauses. In aller Regel war der
Umgang mit den Mietparteien problem-
los. Nun sind im Herbst letzten Jahres
neue Mieter eingezogen, über die eine
Beschwerde an uns herangetragen wur-
de. Die benachbarten Mieter beanstan-
den, dass diese Mieter praktisch ohne
Rücksichtnahme erheblichen Lärm ver-
ursachen, und zwar durch nächtliches
Duschen. Es werden Uhrzeiten benannt,
die nach unserer Auffassung wirklich
nicht als üblich anzusehen sind. Man ver-
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langt von uns, dass wir den Mietern das
Duschen um diese Zeiten verbieten. Ist
das rechtlich möglich?

Unsere Antwort: Zunächst ist fest-
zustellen, dass der „Dusch-Vorgang“
zum Mietgebrauch gehört. Das wurde
von den Gerichten immer wieder bestä-
tigt. Umstritten ist allerdings bereits eine
Einschränkung durch eine im Mietvertrag
festgelegte Hausordnung. Es gibt Urteile,
die eine solche Einschränkung der Dusch-
zeiten für wirksam erachten. Das Recht
auf eine ungestörte Nachtruhe der Haus-
bewohner ergibt sich aus dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht nach Art. 2
Abs. 1 GG. Danach vertritt unter anderem
das Landgericht Köln die Auffassung,
dass eine Hausordnung das nächtliche
Baden und Duschen nicht verbieten
kann, da es zur normalen Lebensführung
der Mieter gehört.

Fundstelle:

Fundstelle: LG Köln, Urteil v. 17.4.1997, 1S

304/96

Da Sie offensichtlich so etwas in einer
Hausordnung nicht geregelt haben, stellt
sich dieser Lösungsansatz für Sie nicht.
Eine einseitige Änderung der Hausord-
nung als Bestandteil des Mietvertrags
können Sie nachträglich nicht vorneh-
men. Gleichwertig gegenüber stehen
sich das Gebot der Rücksichtnahme auf
der einen Seite und der Anspruch der

anderen Mieter auf ungestörtes Wohnen
auf der anderen Seite. In vielen Fällen ist
das ein unlösbarer Konflikt. Es gibt Urtei-
le, die auf Besonderheiten, wie etwa frü-
hen Arbeitsbeginn, Nacht- oder Schicht-
arbeit abstellen. Vieles ist dabei denkbar,
was Duschen auch zur Nachtzeit recht-
fertigen kann. Im allgemeinen Umgang
mit dieser Problematik hat sich jedoch ein
vernünftiges Gespräch mit allen Beteilig-
ten als förderlich erwiesen. Das sollten Sie
zunächst vorschlagen, ehe ein kompli-
zierter Rechtsweg mit ungewissem Aus-
gang eingeschlagen wird.

Ihre Frage: Ende letzten Jahres bat uns
eine kurz zuvor eingezogene Mieterin
um die Erlaubnis zur Untervermietung.
Für uns waren keine Gründe ersichtlich,
so unmittelbar nach Einzug. Die Woh-
nung ist nicht besonders groß, wir haben
deshalb die Genehmigung nicht erteilt.
Dann stellte sich heraus, dass doch eine
weitere Person dort wohnte und auch
gemeldet war. Auf unsere Abmahnung
hin erklärte die Mieterin, dass es sich um
eine vorübergehende Notlage handelt
und ihre Untermieterin demnächst aus-
ziehen würde. Obwohl wir eigentlich ein
vertragswidriges Verhalten gesehen ha-
ben, wollten wir unmittelbar nichts un-
ternehmen, in der Annahme, dass die
Situation sich in Kürze ändert. Doch die
Untermieterin blieb. Wir konnten dann
feststellen, dass unsere Hauptmieterin
ihr die Wohnung ganz überlassen hatte

und sich dort nicht mehr aufhielt. Müs-
sen wir das so hinnehmen oder dürfen
wir kündigen?

Unsere Antwort: Ihre Schilderung ent-
hält so ziemlich alle Elemente einer
rechtswidrigen Untervermietung bzw. ei-
ner unerlaubten Überlassung von Wohn-
raum an Dritte. Die von Ihnen beabsich-
tigte Kündigung hat aus unserer Sicht
durchaus Erfolgsaussichten. Bei einem
Verfahren vor dem Landgericht Berlin lag
ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde, auf
den sie sich berufen können.

Das Gericht bestätigte eine ausgespro-
chene Kündigung und führte unter ande-
rem aus: „Dass die Kündigung recht-
mäßig war und der Vermieter das
Mietverhältnis gem. § 573 Abs. 2 Nr. 1
BGB wirksam beendet hatte.“ Ein Ver-
mieter, so das Berliner Landgericht, muss
es nach einer berechtigten Abmahnung
wegen unerlaubter Untervermietung
nicht hinnehmen, von seinem Mieter
über das Ausmaß der Untervermietung
getäuscht zu werden. Der Versuch eines
Mieters, eine bereits vollendete Vertrags-
verletzung nach einer berechtigten Ab-
mahnung weiter zu verschleiern, recht-
fertigt gem. § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB eine
Kündigung des Mietverhältnisses.

Fundstelle:

LG Berlin, Urteil v. 20.3.2023, 64 S 61/23
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